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10018 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Justizausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 4. Juli 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das allgemeine Grundbuchsgesetz 1955, das 
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Anerbengesetz, das Außerstreitgesetz, 
das Firmenbuchgesetz, das Fortpflanzungsmedizingesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das 
Gerichtskommissärsgesetz, das Gerichtsorganisationsgesetz, das IPR-Gesetz, das 
Kärntner Erbhöfegesetz 1990, das Konsumentenschutzgesetz, das Landpachtgesetz, das 
Mietrechtsgesetz, die Notariatsordnung, das Rechtspflegergesetz, das Tiroler Höfegesetz, 
das Unternehmensgesetzbuch, das Verfahrenshilfeanträge-Übermittlungsgesetz, das 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das 
Vollzugsgebührengesetz, das Wohnungseigentumsgesetz 2002, die Zivilprozessordnung, 
das Erwachsenenschutzvereinsgesetz und das Justizbetreuungsagentur-Gesetz geändert 
werden (Erwachsenenschutz-Anpassungsgesetz für den Bereich des Bundesministeriums 
für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz – ErwSchAG-Justiz) 

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates hat die reibungslose Anwendung des neuen 
Erwachsenenschutzrechts durch einheitliche Terminologie und Berücksichtigung der neuen 
Vertretungsformen zum Ziel. 
Das gegenständliche Beschluss umfasst daher insbesondere folgende Maßnahmen: 
- Terminologische Anpassungen (zB Ersetzung der Begriffe "Sachwalter", "Eigenberechtigung" oder 

"Pflegebefohlener"); 
- Berücksichtigung der neuen Vertretungsform "gewählte Erwachsenenvertretung"; 
- Berücksichtigung des neuen Rechts zur Entscheidungs-, Handlungs- und Geschäftsfähigkeit. 
 
Der Justizausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
10. Juli 2018 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Dr. Peter Raggl. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Stefan Schennach, Christoph Steiner 
und Dr. Peter Raggl. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Dr. Peter Raggl gewählt. 
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 10. Juli 2018 mit Stimmeneinhelligkeit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2018 07 10 

 Dr. Peter Raggl Martin Weber 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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